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Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europäischen 
Patents 0 005 852 (Anineldenuininer 79 101 741.1). 

Gegen die Erteilung des Patents hatten die Beschwerde-
führerin (Einsprechende 01) und die Firma Electronics 
Corporation of America, Waltham, Mass., USA (Einsprechende 
02) Einspruch erhoben. Ihren Einspruch stützten sie 
insbesondere auf den Einwand der mangelnden Neuheit und 
erfinderischen Tàtigkeit ds Gegenstandes des Patents im 
Hinblick auf von ihnen geltend gemachte Vorbenutzungs-
handlungen. 

Die Verfahrenssprache wurde un Laufe des Einspruchs-
verfahrens von Englisch in Deutsch geändert. 

In einer Zwischenentscheidung gemäB Artikel 106 (3) EPU 
hat die Einspruchsabteilung festgestellt, daIs der 
Aufrechterhaltung des europàischen Patents in geândertem 
Umfang aufgrund der in ihrer Mitteilung gemãi3 Regel 58 (4) 

EPU vom 19. Februar 1988 angegebenen Unterlagen 
Einspruchsgründe nach Artikel 100 EPU nicht entgegen-
stünden. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 
Beschwerde erhoben. 

Es wurde inündlich verhandelt. Für die gemäB Artikel 107 
EPU am Beschwerdeverfahren beteiligte Einsprechende 02 war 
nieznand zur Verhandlung erschienen. 

Die Beschwerdeführerjn beantragt die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des 
europâischen Patents. 
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VII 	Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde 

zurückzuweisen und das Patent mit den in der mündlichen 

Verhandlung überreichten Unterlagen aufrechtzuerhalten. 

Der einzige unabhãngige Anspruch des nunmehr gültigen 

Satzes von drei Ansprüchen lautet wie folgt: 

ttl. Reflection light barrier apparatus capable of 

recognising also strongly reflecting objects within a 

region monitored by the apparatus, the apparatus 

comprising a light transmitter (11) and a first front 

objective lens (22) as well as a second front objective 

lens (24) arranged directly alongside said first front 

objective lens (22) and a light receiver (13) including a 

photoelectric converter (25) arranged at one side of the 

monitored region (23); a reflector (12), on which a beam 

of light from said light transmitter (11) and said first 

front objective lens (22) falls, at the other side of the 

monitored region (23) for reflecting said beam of light 

substantially back on itself towards said second front 

objective lens (24) and said light receiver (13); and a 

first linear polariser (16) positioned in front of said 

light transmitter (11), characterised in that the first 

linear polariser (16) is stationary; in that a second 

stationary linear polariser (17) having a plane of 

polarisation rotated through 90' relative to that of the 

first linear polariser is provided in front of said light 
receiver (13); and in that said reflector is a retro-

reflector (12) which itself has a significant capability 

of producing extensive depolarisation and does not exactly 

reflect the incident light beam back on itself but rather 

reflect it back within a narrowly defined solid angle so 

that a relatively large fraction of the transmitted light 

beam from said front objective lens (22) will be deflected 

at the retroreflector (12) towards said second front 
objective lens (24)." 

01491 



3 	 T 567/88 

VIII. Die von der Beschwerdeführerin zur Stützung ihres Antrages 
vorgebrachten Argrnnente, insofern sie für die vorliegende 
Entscheidung relevant sind, kännen wie folgt zusainmen-
gefai3t werden: 

A) 	Die beanspruchte Eigenschaft des Retroreflektors, 
eine "significant capability of producing extensive 
depolarisation" aufzuweisen, niüsse anhand der 
Beschreibung derart ausgelegt werden, daB einerseits 
diese Eigenschaft tatsàchlich zu einer nach der Lehre 
des Streitpatents funktionierenden Reflektionslicht-
schranke führt, und daB andererseits auch das un 
Streitpatent konkret angegebenen AusfUhrungsbeispiel, 
nãinlich ein Kunststofftripelreflektor, diese 
Eigenschaft aufweist. 

Aus dein von der Beschwerdeführerin als Anlage B IX 
zuxn Schriftsatz vom 10. Noveniber 1989 eingereichten, 
in Laufe der mündlichen Verhandlung voin Verfasser 
selbst noch näher erlàuterten Gutachten des Herrn 
Prof. Dr. Rüdiger Pepperl voin 12. September 1989, mm 
folgenden stets Pepperl-Gutachten Nr. 1 genannt, gehe 
insbesondere hervor, daB ein Kunststofftripel-
reflektor jeden einzelnen, in ein Eintrittsfenster 
einfallenden Lichtstrahl eines linear polarisierten 
Lichtstrahlenbündels als einen elliptisch 
polarisierten Lichtstrahl reflektiert. 

Foiglich dürfe eine mm Sinne des Streitpatents 
sachgerechte Definition des Begriffes. 
"Depolarisation" nicht darauf abstellen, daB das 
reflektjerte Lichtstrahlenbündel eine zumindest 
weitgehend zufãllige Verteilung der Winkel der 
Schwingungsebenen der Lichtwellenzüge aufweist, 
sondern lediglich darauf, daB das einfallende, linear 
polarisierte Lichtbündel zuinindest weitgehend als 
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Lichtbündel reflektiert wird, dessen ursprunglicher 

Polarjsatjonszustand zerstórt vorden 1st. 

B) 	Eine Reflexlichtschranke, bei welcher ein durch einen 

ersten Polarisator linear polarisierter Lichtstrahl 

bei Abwesenheit eines zu erkennenden Gegenstandes un 

Lichtweg auf einen weitgehend depolarisierenden 

Retroreflektor im Sinne von Anspruch 1 auftrifft und 

über einen mit deni ersten urn 90 0  gekreuzten 
Polarisator auf einen Lichtempfànger zurückgestrahlt 

wird, sei bereits vor dern Arimeldedatum insbesondere 

durch die Firma FIFE EUROPE G1UbH unter der Modell-

bezeichnung SE-2 öffentlicht vorbenutzt worden. Dies 

werde insbesondere durch die von der Beschwerde-

führerin erstivals un Einspruchsverfahren als Anlage 

zuin Schriftsatz voin 29. Oktober 1987 eingeführte 

eidesstattliche Versicherung des Herrn Gerd D. Mathes 

vom 7. Mai 1987 nebst ihr beigelegter Konstruktions-
zeichnung D-17560, die mi Rahmen der mündlichen 
Verhandlung nochnials in ergänzter und notariell 

beglaubigter Fassung eingereicht Verde, belegt. 

Zwangsläufig reflektiere auch der bei dieser 

vorbenutzten Reflex]. ichtschranke verwendete 

Retroreflektor mit der Bezeichnung P/N 18146-002 den 

einfallenden Lichtstrahl nicht auf sich zurück, 

sondern über einen eng begrenzten Rauniwinkel, well 

dies eine jedem Retroreflektor inhárente Eigenschaft 

sei, wie es ein weiteres, als Anlage B XIV zuin 

Schriftsatz vom 7. Februar 1990 der Beschwerde- 

führerin eingereichtes Gutachten des Herrn 

Professor Dr. Rüdiger Pepperl vom 26. Januar 1990, mm 

folgenden Pepperl-Gutachten Nr. 2 genannt, bestãtige. 

Darüber hlnaus bewiesen die als Anlage B III zuin 

Schriftsatz vom 18. Januar 1989 der Beschwerde- 

fuhrerin eingereichten Fernschreiben vom 

20. August 1987, daB der von der Firma FIFE 
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5 	 T 567/88 

vorbenutzte Retroreflektor P/N 18146-002 mit dein un 
Pepperi-Gutachten Nr. 1 untersuchten Retroreflektor 
PN 70-8 identisch 1st. 

C) Von dieser vorbenutzten Reflexlichtschranke unter-
scheide sich der Gegenstand des Anspruchs 1 lediglich 
durch die sogenannte "zweiäugige" Ausführung. Bei 
dieser seien, un Gegensatz zur bekannten Vorrichtung, 
bei weicher ein halbdurchlàssiger Teilerspiegel die 
vom Retroreflektor rückgestrahlten Lichtbündel auf 
den zweiten Polarisator und den Lichteinpfänger 
umlenke, der Lichtsender und der Lichtempfänger 
nebeneinander, hinter ihnen zugeordneten frontalen 
Obj ektivl insen angeordnet. 

Dabei handele es sich jedoch urn eine an sich bereits 
im Zusaminenhang mit unter Verwendung von 
polarisiertein Licht arbeitenden Reflexlichtschranken 
aus der Druckschrjft GB-A-i 038 402 bekannte 
Alternative. Die zweiäugige Ausführung sei auch in 
dein deutschen Gebrauchsinuster 

DE-U-7 300 004 (Di) 

ausdrücklich als besonders geeignet für Licht-
schranken mit grol3ein Abstand zwischen Lichtschranke 
und Reflektor bezeichnet. 

Die vorbenutzte Lichtschranke sei zur Erkennung von 
hochflektierendem Metaliband im Zentiineterbereich 
verwendet worden, so daB zuinindest im Zeitpunkt 
seiner Konzipierung keine andere Lösung als die 
Verwendung der Autokollimation mit halbdurchlässigem 
Spiegel vorsteilbar gewesen sei. Bei einer Anwendung 
der vorbenutzten Vorrichtung zur Uberwachung von 
gräBeren Abständen hãtte es jedoch nahegelegen, den 

1. 
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6 	 T 567/88 

bekarinten Teilerspiegel durch die in der Druckschrift 
GB-A-i 038 402 ais erste, und soniit ais bevorzugt 
erkennbare, zweiãugige Anordnung zu ersetzen. 

IX. 	Dementgegen trug die Beschwerdegegnerin un wesentlichen 
folgendes vor: 

Licht könne sich entweder in polarisiertein Zustand 
befinden, in weichein es entweder linear, zirkular 
oder elliptisch polarisiert sei, oder aber 
depolarisiert sein. Unter dein Begriff 
"Depolarisation" könne also nur die Vernichtung oder 
Zerstörung jeglicher Polarisation geineint sein, also 
ein Zustand in weichem der elektrische Vektor der 
elektromagnetischen Strahiung einer rein 
statistischen Verteilung unterworfen sei, un 
Gegensatz z. B. zum elliptisch polarisierten Zustand, 
in weichem sein Endpunkt in einer Proj ektionsebene 
senkrecht zur Strahlenrichtung in zeitlichen Verlauf 
eine Ellipse beschreibe. 

Abweichend von den bekannten Retroreflektoren, die 
einfallendes, linear polarisiertes Licht lediglich 
als eliiptisch polarisiertes Licht zurückstrahlten, 
niüBten zum Erzeugen der patentgemàBen Depolarisation 
geeignete Retroreflektoren speziell hergestelit 
wet-den, insbesondere durch die in der Beschreibung 
angegebene Ausnutzung von inneren Spannungen in 
opt ischen Kunststoffeleinenten. 

In Hinblick auf die von der Beschwerdeführerin 
geitend gemachten Vorbenutzung bestreite die 
Beschwerdegegnerin zwar nicht, daB eine der Zeichnung 
D-17560 entsprechende Reflexlichtschranke Modell SE-2 
der Firma FIFE nit einexn Retroreflektor der 
Bezeichnung P/N 18146-002 vorbenutzt worden sei. Sie 
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bestreite jedoch, daB dieser Retroreflektor mit dein 
un Pepperl-Gutachten Nr. 1 untersuchten Retro- 
reflektor der Bezeichnung PN 70-8 der Firma Sick 
identisch sei. Ebensogut kônnte er nàmlich aus einem 
silberbedainpften, nicht depolarisierenden Kunststoff-
tripeispiegel mit vorgeschalteter /4-Platte 
bestanden haben. 

C) 	In der vorbenutzten Reflexlichtschrarike verursache 
der halbdurchlässige Spiegel je nach Einfallwinkel 
des vom Retroreflektor zurückgestrahlten Lichtbündels 
eine nachteilige Depolarisation, die nur durch eine 
spezielle Auswahl der orientierung der gekreuzten 
Polarisatoren vermieden werden känne. Eine soiche 
Festlegung der Polarisationsrichtung mache es jedoch 
unmöglich eine gegenseitige Beeinflussung von 
nebeneinander angeordneten Lichtschranken einfach 

durch Versetzung der jeweiligen Polarisations-
richtungen zu verineiden. Ferner kãnne der halbdurch-
lâssige Spiegel auch das von etwaigen Staubpartikeln 
auf der Objektivlinse gestreute Licht depolarisieren 
und dadurch das Auftreten eines falschen Ausgangs-
signals am Lichteinpfänger bewirken. Deswegen seien 
die Objektivlinsen bei der vorbenutzten Vorrichtung 
auchjnnerhalb des Gehàuses der Lichtschranke 
angeordnet. 

Darüber hinaus hàtten von der Beschwerdegegnerin 
unter Verwendung einer zweiäugigen Anordnung der 
Objektivljnsen durchgeführte Versuch& gezeigt, daB 
eine bessere Depolarisation erzielt werden kônne als 
unter Verwendung eines halbdurchlàssigen Uxnlenk-
spiege].s geTnäB Pepperl-Gutachten Nr. 1. 

Diese Vortejle der Verwendung einer zweiàugigen 
Lichtschrankenanordnung mit polarisiertem Licht 
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8 	 T 567/88 

seieri unvorhersehbar gewesen und fuhrten zu einer 
erheblichen Verbesserung des Verhàltnisses 
Nutzsignal-Storsignal. Die beanspruchte Vorrichtung 
beruhe somit auf erfinderischer Tãtigkeit. 

Ferner habe der Fachmann für die Verwendung einer 
zweiàugigen Lichtschranke im Zusanmienhang mit einem 
Retroreflektor ein technjsches Vorurtejl zu über-
winden gehabt, weil wegen dessen bekanntlich sehr 
kleinen Streuwinkels der Energieanteil im reflek-
tierten Strahlenbündel in Richtung zum Bündelrand 
sehr stark abfalle. DaB die Vermeidung der mit dein 
bekannten halbdurchlàssigen Spiegel verbundenen 
Nachteile diesen Energieverlust ausgleichen könnte, 
sei gleichfalls nicht vorhersehbar gewesen. 

Darüber hinaus seien zweiäugige Lichtschranken unter 
Verwendung von Retroreflektoren ebensogut geeignet 
zur Uberwachung von kurzen Strecken als reine 
Autokollimationsvorrichtungen mit halbdurchlässigeni 
Spiegel. Retroreflektoren verursachten näxnlich 
einen sogenannten "Tripelversatz", weil der von jedemn 
Tripel austretende Lichtbündel zwar parallel, aber 
auch seitlich versetzt vorn Eintrittslichtbündel 
verlaufe. Wenn dieser Tripelversatz gröBer als der 
seitliche Abstand der nebeneinander angeordneten 
Objektivlinsen sei, kónne das aus einer Linse 
austretende Licht auch nach seiner Reflektion durch 
den Retroreflektor auf die andere Linse auftreffen. 
Daher hãtte der Konstrukteur der vorbenutzten 
Vorrichtung auch schon für die Uberwachung einer 
kurzen Strecke die zweiäugige Ausfuhrung ausgewählt, 
falls diese nahegelegen hätte. 

01491 
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Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde 1st zulässig. 

Auslegung des Anspruchs 1 

Die Frage der korrekten Auslegung des Ausdrucks "a 

retroreflector which itself has a significant capability 

of producing extensive depolarisation" in Anspruch 1 hat 

während dein gesamten Einspruchs- und Beschwerdeverfahren 

Anla2, zu zahireichen Diskussionen gegeben. 

Der Beschwerdeführerjn ist darin zuzustimmen, daB mangels 

einer auf dent betreffenden Fachgebiet aligemein 

anerkannten Definition des Begriffs "depolarisation" sowie 

auch einer kiaren Erlãuterung desselben in der Patent-

beschreibung selbst, zu einer korrekten Auslegung gemàB 

Artikel 69 (1) letzter Satz EPU die Of fenbarung der 

Erfindung in der Beschreibung und den Zeichnungen 

heranzuziehen 1st. Dabei muS die sich aus der Auslegung 

ergebende Eigenschaft des Retroreflektors nicht nur die 

erfindungsgemäi3e Arbeitsweise der beschriebenen 

Einrichtung ermöglichen, sondern es inüssen auch die in der 

Beschreibung ausdrücklich angegebenen spezifischen 

Ausführungsbeispiele soicher Retroreflektoren diese 

Eigenschaft tatsächlich aufweisen und sie darf zu den 

Ubrigen Ausführungen in der Beschreibung nicht im 

Widerspruch stehen. 

Aus der Patentbeschreibung ist eindeutig zü entnehmen, 

daB, falls kein Gegenstand sich in dem zu überwachenden 

Bereich befindet, ein durch einen ersten Polarisator 

linear polarisierter Lichtstrahl auf den Retroreflektor 

auftrifft und nach seiner Reflektion über einen zweiten, 

mit dem ersten gekreuzten Polarisator auf einen 

fotoelektrischen Uniwandler auftreffen soil (Spalte 3, 

Zeilen 34-58). Aus dieser Funktionsbeschreibung 1st 

01491 	 .../... 
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lediglich zu sch1ieen, daB der Retrorefiektor einen auf 
ihn treffenden linear polarisierten Lichtstrahi in seiner 
Polarisation derart verãndern soil, daB der dern 
reflektierten Strahl zugeordnete elektrische Vektor in 
einer irn Vergleich zur Polarisationsrichtung des auf den 
Retroreflektor einfailenden Strahies urn 90 gedrehten 
Richtung eine ausreichende Koniponente aufweist, urn einen 
Nachweis des refiektierten Strahles Uber einen 
fotoeiektrischen Urnwandier zu erinöglichen, dern em 
Analysator vorgeschaltet ist, dessen Durchlai3richtung mit 
der Polarisationsrichtung des einfallenden Lichtstrahls 
einen Winke]. von 90 bildet. 

Die Auslegung ist mit dent in der Beschreibung erwähnten 
Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemnàl3en Lichtschranke, 
bei der als Retroreflektor ein Kunststofftripelspiegel 
verwendet ist (Spalte 4, Zeilen 10 und 11) mt Einklang. 
Wie dent Pepperl-Gutachten Nr. 1 zu entnehmen und auch von 
der Beschwerdegegnerjn nicht bestritten worden ist, 
besitzen Kunststofftripelspiegel mm ailgemeinen die 
Fähigkeit, die Polarisation eines einfallenden linear 

polarisierten Lichtstrahles in der oben angegebenen Art zu 
veràndern, weil sie einfallendes linear polarisiertes 
Licht zwangsläufig als elliptisch polarisiertes 
zurückstrahlen. 

Gegen die Ausiegung des geltenden Anspruchs 1 durch die 
Beschwerdegegnermn, wonach der beanspruchte Reflektor 
eine weitgehende Zerstörung der Polarisation des 
einfalienden Lichtstrahles, und die Erzeugung eines 
reflektierten Lichtstrahles mit rein statistjscher 

Polarisationsrichtungsvertejlung bewirke spricht zunächst, 
daB die Beschreibung kein Ausführungsbeispiel eines 
derartigen Reflektors enthält. Der Hinweis in der 
Beschreibung, Kunststofftei].e wiesen in der Regel infolge 
innerer Spannungen einen ausgeprägten Depolarisations- 

01491 	 • 
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11 	 T 567/88 

effekt auf (Spalte 4, Zeilen 14 bis 16), bezieht sich 
of fenbar auf den vorangehenden Satz, in dem herkömniliche 
Kunststofftripelspiegel erwähnt sind. Er liefert keine 
ausreichende technische Lehre zur Herstellung Reflektoren, 
die auf linear polarisiert einfallendes Licht so 
einwirken, daB der Lichtvektor des relektierten Lichts 
eine rein statistische Richtungsverteilung aufweist, wie 
die Beschwerdegegnerin meint. 

Darüber hinaus ware eine derartige Auslegung des Begriffs 
"Depolarisation" irn Widerspruch zu der Angabe in der 
Beschreibung, depolarisierende Kunststofftripelreflektoren 
führten zusãtzlich zu einer gewissen Drehung der Pola-
risationsebene (Spalte 4, Zeilen 10 bis 13), well bei 
einer rein statistischen Verteilung der Polarisations-
richtungen die Wahrnehmung einer "Polarisationsebene" und 
deren Drehung physikalisch uninöglich ist. 

	

3. 	Neuheit 

	

3.1 	Die offenkundige Vorbenutzung einer Reflexlichtschranke 
(FIFE-Reflexlichtschranke SE-2), die zur Erkennung auch 
stark reflektierender Gegenstände geeignet ist und die 
folgende Nerkinale des Anspruchs 1 aufweist, 1st 
unbestritten (vgl. obige Punkte VIII B und IX B): 

auf einer Seite eines zu überwachenden Bereichs sind 
ein Lichtsender, eine erste Objektivlinse, em 
erster, fest angeordneter linearer Polarisator, eine 
zweite Objektivlinse und ein Lichteinpfãnger mit 
photoelektrischen Wandler angeordnet; 

auf der anderen Seite des zu überwachenden Bereichs 
1st ein Retroreflektor angeordnet, der einen vorn 
Lichtsender ausgehenden und über die erste 
Objektivlinse einfallenden Lichtstrahl Uber die 
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zweite Objektivlinse auf den Lichtempfänger 
zurückstrahlt; 

C) 	vor dern Lichteinpfanger ist ein zweiter linearer 
Polarisator fest angeordnet, dessen Polarisations-
richtung gegenuber der des ersten linearen 
Polarisators urn 90° gedreht ist; 

d) der vorbenutzte Retrorefle]ctor weist auch 
zwangslãufig die jedexn Retroreflektor inhárente 
Eigenschaft auf, das einfallende Licht nicht exakt in 
sich selbst zu reflektieren, sondern über einen eng 
begrenzten Rauin. Die Beschwerdegegnerin hat die 
diesbezüg].jche Aussage des Pepperl-Gutachtens Nr. 2 

auch nicht bestritten. 

Die Beschwerdegegnerin bestreitet hingegen, daB der 
Retroreflektor mit der Bezeichnung PN 18146-002 der 
of fenkundig vorbenutzten Reflexlichtschranke SE-2 der 
Firma FIFE die im Anspruch 1 angegebene Fãhigkeit 
weitgehende Depolarisation zu bewirken (S. oben Punkt 2) 

besessen habe und macht hierfür geltend, daB dieser 
Reflektor z. B. auch ein nicht depolarisierender, 
silberbeschjchteter Retroreflektor mit einer 
vorgeschalteten /4-Platte gewesen sein kônnte. 

Die Kammer ist jedoch aus folgenden Gründen zu der 
Uberzeugung gelangt, daB der vorbenutzte Reflektor die im 
Anspruch 1 angegebene Tätigkeit hatte: 

1. Es ist unbestritten, daB der Reflektor PN 70-8 der 
Fa. Sick die anspruchsgexnáBe Fãhigkeit weitgehender 
Depolarisat ion hat; 
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2. 	Es 1st unbestritten, daB der Reflektor PN 18146-002 
in der of fenkundig vorbenutzten Lichtschranke 
verwendet worden ist. 

In einein Fernschreiben der Firma FIFE vom 20. August 1987 
wird nun ausdrücklich bestätigt, daB beide Reflektoren 
(PN 70-8 und PN 18146-002) identisch seien. AuBerdem ist 
der Konstruktionszeichnung 3-515326 der Firma FIFE, die 
die vorbenutzte Reflexlichtschranke hergestelit hat, zu 
entnehmen, daB der Reflektor PN 70-8 die "alte Teil Nr." 
18146-002 hatte. Es kann deshaib nach Auffassung der 
Kammer kein vernünftiger Zweifel daran bestehen, daB der 
Reflektor PN 18146-002 ebenfalls die Fähigkeit hatte 
einfallendes linear polarisiertes Licht mi Sinne von 
Anspruch 1 "weitgehend zu depolarisieren". 

Somit unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 
von der vorbenutzten Einrichtung nur dadurch, daB die 
Objektivlinsen nebeneinander und frontal angeordnet sind. 

3.2 	Aus der Druckschrjft Dl ist eine Ref lexlichtschranke 
bekannt mit einem Lichtsender (3; Figur 2), nebeneinander 
frontal angeordneten Objektivlinsen (2, 4) und einem 
Lichtempfänger mit fotoelektrischexn Lichtumwandler (7) auf 
einer Seite des zu überwachenden Bereichs (a), und einem 
Retroreflektor (5) auf der anderen Seite des zu 
überwachenden Bereichs, auf den ein Lichtstrahl aus dem 
Lichtsender fàllt und der diesen in einen eng begrenzten 
Raulnauf die zweite Objektivlinse (4) zurückstrahlt. 

un Gegensatz zum Gegenstand des Anspruchs 1 arbeitet diese 
Lichtschranke nicht mit Polarisatoren und sje wertet daher 
die depolarisierenden Eigenschaften des Retroreflektors 
nicht aus. Sie ist soinit zur Erkennung von stark 
reflektierenden Objekten auch nicht geeignet. 
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3.3 	Die weiteren, sich im Verfahren befindlichen Druck- 
schriften konuiien dern Gegenstand des Anspruchs 1 nicht 
nâher. 

	

3.4 	Aus diesen Gründen ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu 
im Sinne von Artikel 54 EPU. 

	

4. 	Erfinderische Tàtigkeit 

	

4.1 	Ausgehend von der vorbenutzten FIFE-Reflexlichtschranke 
SE-2 liegt der durch das Ersetzen des bekannten 
Teilerspiegels durch die sogenannte zweiäugige Anordnung 
der Objektivlinsen charakterisierten Erfindung die 
objektiv erinittelte technische Aufgabe zugrunde, den 
durch den Teilerspieqel verursachten Lichtverlust der bei 
jedein Durchgang bzw. bei jeder Reflexion 50 % der 
einfallenden Lichtenergie betràgt, zu vermeiden. Die 
Erkennung dieser technischen Aufgabe kann keinen Beitrag 
zur erfinderischen Tätigkeit liefern, weil sie béreits aus 
der Druckschrift Dl und auch im Zusaimnenhang mit 
Reflexlichtschranken bekannt war (Seite 1, letzter Absatz 
bis Seite 2, erster Absatz). 

	

4.2 	Ferner 1st aus der Druckschrift Dl die Lehre zu entnehmen, 
daB diese technische Aufgabe durch das Ersetzen des 
nachteiligen Teilerspiegels durch nebeneinander frontal 
angeordnete Objektivlinsen für den Lichtsender und den 
Lichtempfänger zu lösen ist. Daher ergibt sich der Gegen-
stand des Anspruchs 1 uninittelbar aus der naheliegenden 
Verwendung der Lehre aus der Druckschrift Dl bei der 
vorbenutzten Ref lexi ichtschranke. 

	

4.3 	Der Einwarid der Beschwerdegegnerin, der Fachmann hàtte 
wegen des bekanntlich geringen Streuwinkels des von 
Retroreflektoren zurückgestrahlten Lichtes eine zweiäugige 
Anordnung der Objektivlinsen im Zusainmenhang mit einem 

a 
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Retroreflektor nicht in Erwägung gezogen, ist nicht 
überzeugend, weil bereits in der Reflexlichtschranke der 
Druckschrift Dl ein Retroreflektor im Zusaimnenhang ntit 
dieser besonderen Anordnung verwendet wurde. 

Auch die weiteren, von der Beschwerdegegnerin geltend 
geinachten Vorteile der zweiäugigen Anordnung der Objektiv-
linsen in Vergleich zur Verwendung eines Teilerspiegels 
kännen die Kainmer von der PatentwUrdigkeit des 
Gegenstandes des Anspruchs 1 nicht überzeugen. Diese 
Vorteile sindlediglich als sich aus dein aus den obigen 
Gründen naheliegenden Ersetzen der Teilerspiegelanordnung 
durch die zweiäugige Anordnung der Objektivlinsen zwangs-
läufig ergebende Bonuseffekte anzusehen (vgl. T 21/81, 
AB1. EPA 1983, 15; Punkt 6 der Entscheidungsgrunde). 

5. 	Aus diesen Gründen genUgen das europäische Patent und die 
Erfindung die es zuin Gegenstand hat, auch unter Berück-
sichtigung der voin Patentinhaber vorgenoininenen Anderungen, 
nicht den Erfordernissen des Ubereinkoinmens, so daB eine 
Aufrechterhaltung des Patents un beantragten geàndertexn 
Unifang nicht niöglich ist. 
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Entscheidungsformel 

AUS diesen GrUnden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das Patent wird widerrufen. 

Der Geschàftsstellenbeaxnte: 	Der Vorsitzende: 

J. Rückerl 
	

K. Lederer 
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